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Index

22/02 Zivilprozessordnung

Norm

ZPO §67;

1. ZPO § 67 heute

2. ZPO § 67 gültig ab 01.05.1983 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 135/1983

Rechtssatz

Zwar ist gemäß § 67 ZPO Wünschen der Partei über die Auswahl des als Verfahrenshelfer beizugebenden

Rechtsanwalts im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach Möglichkeit zu entsprechen. Daraus

konnte die Beschwerdeführerin jedoch im vorliegenden Fall nicht den Anspruch auf Umbestellung des

Verfahrenshelfers ableiten, weil es bei der gegebenen Sachlage im Berufungsverfahren in einem

Schadenersatzprozess weder aus der Sicht der Vertretung der rechtlichen Interessen der Beschwerdeführerin noch

aus der Sicht einer geordneten RechtspAege tunlich erschien, für die Beschwerdeführerin einen anderen

Verfahrenshelfer zu bestellen.Zwar ist gemäß Paragraph 67, ZPO Wünschen der Partei über die Auswahl des als

Verfahrenshelfer beizugebenden Rechtsanwalts im Einvernehmen mit dem namhaft gemachten Rechtsanwalt nach

Möglichkeit zu entsprechen. Daraus konnte die Beschwerdeführerin jedoch im vorliegenden Fall nicht den Anspruch

auf Umbestellung des Verfahrenshelfers ableiten, weil es bei der gegebenen Sachlage im Berufungsverfahren in einem

Schadenersatzprozess weder aus der Sicht der Vertretung der rechtlichen Interessen der Beschwerdeführerin noch

aus der Sicht einer geordneten RechtspAege tunlich erschien, für die Beschwerdeführerin einen anderen

Verfahrenshelfer zu bestellen.
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